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Ihr Zeichen  Unser Zeichen Telefon Name  Datum 

 23-075 -30; Merkle 1. Juni 2023 

  Merkle@g-m-gmbh.de 

Remshalden-Hebsack, Geschützte Einrichtung für psychisch erkrankte Menschen 
Stellungnahme zum Schallschutz 

Sehr geehrter Herr Frick, 

wir nehmen Bezug auf die Vorab-Stellungnahme des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis, Gewer-

beaufsicht und Immissionsschutz, vom 29.11.2022 /1/ und teilen folgendes mit: 

1 Lärmaktionsplanung 

Im Lärmaktionsplan Stufe 3, erstellt durch die Rapp Trans AG mit Datum vom 09.08.2021, wer-

den die Geräuschimmissionen entlang der Hauptverkehrsstraßen in der Gemeinde Remshalden 

untersucht und aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen vorgeschlagen. In den Gebäude-

lärmkarten 3 und 4, welche sich in Anlage den zu dem Bericht zum Lärmaktionsplan befinden 

sind die Geräuschimmissionen an den Gebäuden für den Tag und die Nacht dargestellt. In die-

sen Gebäudelärmkarten können die Geräuschimmissionen an den Nachbargebäuden des Bau-

felds entnommen werden, so dass die Geräuschimmissionen an dem geplanten Gebäude prog-

nostiziert werden können. Die Gebäudelärmkarten sind als Auszug im Folgenden dargestellt. 

Wolfgang Frick 
Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V. 
C-Immobilienmanagement 
Büchsenstraße 34/36 
70174 Stuttgart 



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 In
ge

ni
eu

rg
es

el
lsc

ha
ft 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

GERLINGER + MERKLE Schreiben vom 1. Juni 2023 

 
-2- 

Abbildung 1: Gebäudelärmkarte für den Tag 

  

Wie Abbildung 1 zu entnehmen ist, sind an den Gebäuden um das  Baugrundstück Geräu-

schimmissionen durch den Straßenverkehr zu erwarten, die tags einen Beurteilungspegel LrT = 

53– 54 dB(A) erreichen. 

  

Baugrundstück 
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Abbildung 2: Gebäudelärmkarte für die Nacht 

  

Wie Abbildung 2 zu entnehmen ist, sind an den Gebäuden um das  Baugrundstück Geräu-

schimmissionen durch den Straßenverkehr zu erwarten die nachts einen Beurteilungspegel LrN 

= 46 – 47 dB(A) erreichen. 

Auf Grund der geplanten Nutzung wird von einer Gebietseinstufung ähnlich der eines allgemei-

nen Wohngebiets ausgegangen. Nach DIN 18005:2002-07 in Verbindung mit Beiblatt 1:1987-05 

lauten die städtebaulichen Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete: 

Tags: 55 dB(A) 
Nachts: 45 dB(A) (für Straßenverkehrsgeräusche) 

Der städtebauliche Orientierungswert für den Tag wird eingehalten, für die Nacht wird der städ-

tebauliche Orientierungswert um ΔL = 1 – 2 dB überschritten. 

Die Grenze von maximal 55 dB(A) tagsüber wird nicht überschritten, so dass durch die Verkehrs-

lärmbelastung keine gesundheitlich unzuträgliche Wohnverhältnisse zu erwarten sind. 

Bauliche Maßnahmen zum Schallschutz sind nicht erforderlich. 

  

Baugrundstück 
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2 Schallimmissionsschutz zur Nachbarschaft 

Zum derzeitigen Planungsstand soll die Wärmepumpe westlich des Gebäudes aufgestellt wer-

den. 

Abbildung 3: Aufstellort Wärmepumpe 

 

Für die Beurteilung der Geräuschimmissionen durch den Betrieb von Wärmepumpen bestehen 

keine eigenen Richtlinien. Die Geräuschimmissionen von Wärmepumpen werden daher nach 

der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) beurteilt. Gemäß /1/ wird von 

einer Einstufung der Nachbarschaft als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgegangen. Die Im-

missionsrichtwerte für ein allgemeines Wohngebiet lauten: 

- Tags (600 – 2200 Uhr): 55 dB(A) 
- Nachts (2200 – 600 Uhr): 40 dB(A) 

In allgemeinen Wohngebieten besteht an Sonn- und Feiertagen in den Zeiten von 600 – 900 Uhr, 

1300 – 1500 Uhr und 2000 – 2200 Uhr ein erhöhtes Schutzbedürfnis. Geräusche, die in diesen 

Zeiten stattfinden, werden mit einem Zuschlag von 6 dB(A) versehen. Für die Nachtzeit wird die 

lauteste Stunde innerhalb der Nachtzeit beurteilt. 

Die Immissionsrichtwerte gelten für die Gesamtbelastung durch die Geräusche an einem Immis-

sionsort. Die Gesamtbelastung besteht aus der Geräuschvorbelastung und der Zusatzbelas-

tung. Die Zusatzbelastung stellen hierbei die Geräuschimmissionen der zu beurteilenden Anlage 

(hier der Wärmepumpe) dar. Die Geräuschvorbelastung besteht aus den Geräuschimmissionen 

am Immissionsort, die aus anderen Anlagen, die nach der TA-Lärm zu beurteilen sind, verur-

sacht werden. 

Wärmepumpe 
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Aufgrund der aktuellen Bestrebungen, Gebäude vermehrt mit Wärmepumpen zu beheizen, muss 

davon ausgegangen werden, dass an den Immissionsorten eine Geräuschvorbelastung besteht 

oder zukünftig entstehen wird. Zur Berücksichtigung dieser Geräuschvorbelastung muss der Be-

urteilungspegel der hier zu beurteilenden Wärmepumpe ΔL ≥ 6 dB(A) unter dem jeweiligen Im-

missionsrichtwert liegen. 

Die Geräusche von Wärmepumpen beinhalten meist eine Tonhaltigkeit, d.h. bestimmte Frequen-

zen treten hörbar aus dem Gesamtgeräusch hervor. Deshalb sind die Geräusche von Wärme-

pumpen gemäß dem Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären 

Geräten (Beschluss des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) vom 24.03.2020) mit 

einem Zuschlag für Tonhaltigkeit von KT = 3 dB(A) im Planungsfall zu versehen. 

Bei dem derzeit geplanten Standort der Wärmepumpe westlich des Gebäudes, stellt das Ge-

bäude Werastraße 9 den für die Beurteilung kritischsten Immissionsort in der Nachbarschaft dar. 

Aber auch die Fassaden des eigenen Gebäudes stellen Immissionsorte für die Beurteilung dar, 

die im vorliegenden Fall zu einer noch kritischeren Beurteilung führen. 

Zur Einhaltung der um ΔL = 6 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerte und unter Berücksichti-

gung des Zuschlags für Tonhaltigkeit von KT = 3 dB(A) darf die zum Einsatz kommende Wärme-

pumpe maximal folgende Schallleistungspegel erreichen: 

- Tags (600 – 2200 Uhr): LwA ≤ 85 dB(A) 
- Nachts (2200 – 600 Uhr): LwA ≤ 78 dB(A) 

Derzeit zur Auswahl kommen folgende Wärmepumpen: 

Modell 
Schallleistungspegel 

geeignet 
Tags Nachts 

Swegon Titan SKY Hi HP R0 SLN 5.1 / EC 83 dB(A) 83 dB(A) Mit zusätzlichen 
Maßnahmen 

Viessmann VITOCAL 200-A PRO 69,7 dB(A) 69,7 dB(A) Ja 

SKADEC CH-R11R0842AP 85 dB(A) 79 dB(A) Mit zusätzlichen 
Maßnahmen 
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Wie der Zusammenstellung zu entnehmen ist, sind die bisher geplanten Wärmepumpen prinzi-

piell geeignet, die Anforderungen an den Immissionsschutz zu erfüllen. 

Zu Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben  

mit freundlichen Grüßen 

D. Merkle 


